
Seit dem Frühjahr 2004 werden Gas-
strömungswächter von den Installa-
tionsbetrieben und Druckregelgeräte

mit integriertem Gasströmungswächter-
wächter von den Gasversorgungsunter-
nehmen eingebaut. In Schulungsveranstal-
tungen, die von Gasversorgungsunterneh-
men und Innungen durchgeführt wurden,
erfolgte die Vermittlung der Einbaubedin-
gungen und der Auslegungskriterien für
diese Manipulationsschutz-Maßnahme.
Trotz korrekter Auslegung und Installation
wurden Betriebsstörungen bekannt, die 
bestimmungsgemäß ausgelegte Gasströ-
mungswächter ausgelöst hatten.

Fehlerquote prozentual gering

Eine Recherche, die vom DVGW veranlasst
wurde, ergab, dass es bei 252 000 einge-
bauten Gasströmungswächterwächtern zu
360 Betriebsstörungen gekommen ist. Pro-
zentual gesehen ist der Anteil der Betriebs-
störungen nicht hoch, jedoch bei den 
Betrieben, die die Störungen zu beheben
hatten, ist die Verärgerung groß. Dies ins-
besondere, wenn mehrere gleichartige
Störungen aufgetreten sind. Die Ener-
gieaufsichtsbehörde und die oberste Bau-
aufsichtbehörde haben nach Bekannt wer-
den der Betriebsstörungen jedoch erklärt,
dass auf die zusätzliche Sicherheit durch
den Einbau von Gasströmungswächter
dennoch nicht verzichtet werden soll. Der
DVGW als Regelgeber und die beteiligten
Wirtschaftskreise (Heizkessel- und Kompo-
nentenhersteller) wurden aufgefordert
Maßnahmen zu ergreifen, damit Betriebs-
störungen künftig ausgeschlossen werden
können. 

Gasströmungswächter
bleibt Pflicht

Um entsprechende Maßnahmen zu defi-
nieren fand Anfang November eine An-
hörung zwischen dem DVGW und den in-
volvierten Wirtschaftskreisen statt. Einstim-
mig wurde noch einmal bekräftigt, das die
Einbaupflicht von Gasströmungswächtern
nicht ausgesetzt wird. Dies allerdings unter
der Voraussetzung, dass die Ursachen für
die ungewollten Auslösungen der Strö-
mungswächter ermittelt werden. Der
DVGW fördert hierzu jetzt ein Untersu-
chungsprojekt, das klären soll, warum es zu
den strömungsbedingten Ausfällen kommt.
Denn obwohl alle Bauteile für sich störungs-

frei arbeiten und den anerkannten Regeln
der Technik entsprechen, sind sie bei
ungünstigen Betriebsbedingungen im Sys-
tem nicht kompatibel und führen unter Um-
ständen zu Betriebsstörungen Das Unter-
suchungsverfahren läuft bereits und soll im
Januar 2005 erste Ergebnisse liefern.

Auslegungskriterien verändert

Nach wie vor erfolgt die Auslegung des
Gas-Strömungswächters nach dem Sum-
menvolumenstrom der ihm nachgeschalte-
ten Gasanlage. Für die Ermittlung des An-
schlusswertes bzw. des Summenvolumen-
stroms ist die Nennbelastung des Gasgerä-
tes zu berücksichtigen. Bei Kombigeräten
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Unter www.wasserwaermeluft.de,
Rubrik Top-News sind für Hand-
werksbetriebe, die über ihre Landes-
verbände im ZVSHK organisiert sind
folgende Informationen als Download
im Mitgliederbereich hinterlegt, bzw.
können beim jeweiligen Fachverband
abgerufen werden.
� Information des ZVSHK und DVGW

zum DVGW-Rundschreiben G 07/04
� DVGW-Rundschreiben G 07/04 an

Gasversorgungsunternehmen
� Auslegungstabelle 3 b
� Auslegungstabelle 4 b
� Erfassungsbogen
� Interpretationshilfe
� ZVSHK-Kundeninformation

ii

Gasströmungswächter in Gasanlagen

Einbaurichtlinien
geändert

Der Einbau von
Gasströmungswäch-
tern ist seit Anfang
des Jahres im Ein-
und Mehrfamilien-
haus Pflicht

Seit Januar 2004 ist der Einbau von Gasströmungswächtern Pflicht.
Die Praxiserfahrungen zeigten, dass diese Manipulationsschutz-Bautei-
le vereinzelt während des bestimmungsgemäßen Betriebs schließen.
Mit dem Rundschreiben G 07/04 erstellte der DVGW jetzt neue Vor-
gaben wie zu verfahren ist.



ist dabei die Warmwasserbelastung und
nicht die Heizbelastung einzubeziehen. Als
Umrechnungsfaktor von Nennbelastung in
KW auf Anschlusswert bzw. Summenvolu-
menstrom in m3/h ist der tatsächliche Be-
triebsheizwert (HIB) beim Gasversorger zu
erfragen und in die Berechnung einzube-
ziehen. Des weiteren wurden die Auswahl-
tabellen 3 und 4 des DVGW-Beiblatts G
600 B überarbeitet. Da Störungen meistens
auftraten, wenn die Strömungswächter 
im Grenzbereich der Leistungsstufenwahl
eingesetzt wurden, hat man nun den zur
Auswahl der Gasströmungswächter ver-
wendete Summenvolumenstrom um 20 %
reduziert. Dies auch deshalb, weil der nach
technischem Regelwerk zulässigen unter-
schiedlichen Gasbeschaffenheit hinsichtlich
des Betriebsheizwertes der verteilten Gase
nach DVGW-Arbeitsblatt G 260 Rechnung
getragen werden musste.

Nächstgrößeres GS wählen

Außer diesem zusätzlich geschaffenen Si-
cherheitspolster wurde die Regelung ge-
troffen, dass bei der Versorgung von ein-
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Geänderte Auswahltabelle 3b gemäß
DVGW-Rundschreiben G 07/04

Die häufigsten Fragen

Außer den vorbeschriebenen Regelwerks-
änderungen hat der DVGW häufiger ge-
stellte Fragen aus der Fachöffentlichkeit zur
Auslegung der Einbausituation des Gasströ-
mungswächters in der Hausinstallation mit-
tels einer sogenannten Interpretationshilfe
beantwortet und gleichzeitig mit dem Rund-
schreiben G 07/04 herausgegeben. Hier Fra-
gen und Antworten im Wortlaut: 

? Installation der aktiven Maßnahme „un-
mittelbar nach der HAE“?
DVGW: Der Einbau ist unmittelbar nach der
HAE anzustreben. Wo wegen der Bauteilan-
schlusssituation noch ein Rohrnippel, Dop-
pelnippel, Reduzierstück oder Bogenfitting,
wenn installationstechnische Gegebenheiten
diesen fordern, notwendig ist, kann dies ak-
zeptiert werden. Es wird erwartet, dass die
Hersteller der GS zukünftig eine größere Aus-
wahl von Anschlussmöglichkeiten für die GS
anbieten werden.

? Geltungsbereich dieser Maßnahmen ge-
gen Eingriffe Unbefugter für „Gasinstalla-
tionen von Gebäuden mit häuslicher und

vergleichbarer Nutzung (Hausinstallatio-
nen)“?
DVGW: Eine der Hausinstallation vergleich-
bare Nutzung trifft zum Beispiel für Büroge-
bäude, Hotels, Pflegeheime, Schule, Kinder-
heime, zu. Das Werksgelände mit Industrie-
nutzung ist ausgenommen. Bei gewerblichen
Anlagen oder Mischnutzung gilt hinsichlich
des GS-Einsatz der gleiche Betrachtungs-
ansatz wie hinsichtlich der Installationsnot-
wendigkeit für die TAE. Es werden wenige
spezifische Grauzonen verbleiben; hier sollte
im Vor-Ort-Einvernehmen in gemeinsamer
Verantwortung zwischen VIU, Betreiber und
GVU entschieden werden.

? Verfahren bei Installationen mit Leistun-
gen > 16 m3/h bzw. Leitungen > DN 50?
DVGW: Bei Betriebsmengen > 16 m3/h oder
für Leitungen über DN 50 ist der GS laut Re-
gelwerk nicht gefordert. Einerseits trifft dies
die Geltungsbereichsgrenze in der Prdoukt-
anforderung für solche Einrichtungen, ande-
rerseits ist der für den Regelbetrieb erfor-
derliche Gasvolumenstrom so groß, dass die
Schutzzielanforderung in der Mehrzahl der
Situationen nicht mehr eingehalten werden
kann. Im Mehrfamilienhaus empfehlen sich

für die Verteilungsleitungen vorrangig bau-
liche Schutzmaßnahmen ergänzt durch wei-
teren passiven Schutz eventuell vorhandener
lösbarer Verbindungen in allgemein zugäng-
lichen Räumen.

? TAE-Ersatz durch Einbau von GS?
DVGW: Der GS ersetzt nicht die TAE (Ther-
misch auslösende Absperreinrichtung). Beide
Maßnahmen, einerseits zur Manipulations-
abwehr und andererseits für den Schutz des
„thermisch schwachen Bauteiles“, wie z. B.
des Gasgerätes, zielen auf unterschiedliche
Schutzziele und bewerkstelligen dieses mit
unterschiedlichen Absicherungsformen bzw.
-elementen. Der GS kann möglicherweise bei
einer durch Brand ausgelösten Beschädigung
an der Gasanlage die gefährliche Gasnach-
strömung verhindern; die zuverlässige und
abgesicherte Beherrschung dieses Schutzzie-
les erfordert jedoch die zwingende Kombi-
nationsbetrachtung von Funktionalität des GS
und Ablauf des Bruchverhaltens der Gasan-
lage und ihrer Teile unter Brandeinwirkung.
Solche Überlegungen oder Bewertungen sind
hinsichtlich der Auswahl und Bemessung von
GS als Zusatzmaßnahme zur Manipulations-
abwehr jedoch nicht berücksichtigt.



zelnen Gasgeräten, also wenn in der Gas-
anlage nur ein Gasgerät (z. B. ein Kessel)
betrieben wird, sowohl der Gasströmungs-
wächter leistungsbezogen als auch der
jeweils nächstgrößere Gasströ-
mungswächter gewählt wer-
den kann. Wenn nicht leis-
tungsbezogen, sondern der
nächstgrößere Gasströmungs-
wächter gewählt wird, muss die
nachfolgende Leitung hinsichtlich
der Nennweite und der zulässigen Lei-
tungslänge berücksichtigt werden, da-
mit sichergestellt wird, dass bei unzuläs-
sigem Gasaustritt der Gasströmungswäch-
ter schließt. Dieser Leitungsabgleich ist so-
wohl bei den Gasströmungswächter-Typen
M als auch K erforderlich. Die neuen Aus-
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wahltabellen 3b für die Gasströmungs-
wächter-Typen K3 bzw. M3 hinter dem
Gasdruckregelgerät und 4 b für Gas-
druckregelgeräte mit integriertem Gasströ-
mungswächter bzw. der Gasströmungs-
wächter M1 oder K1 vor dem Gasdruckre-
gelgerät sind zukünftig zur Bestimmung der
Gasströmungswächter zu verwenden. Bei
der Inbetriebnahme eines Gasgerätes soll-
ten mehrere Starts sowie eine Fahrweise
unter Volllast durchgeführt werden. Damit
soll eine mögliche Betriebsstörung sofort er-
kannt werden und es soll nicht zu einer
Störungsmeldung durch den Kunden kom-
men.

Verzicht auf GS nur 
die Ausnahme

In Einzelfällen kann es auch trotz dieser vor-
beschriebenen Regelwerksänderungen zu
Betriebsstörungen kommen, die auch nicht
durch den Einsatz größerer Gasströmungs-
wächter-Leistungsstufen verhindert wer-
den können. Nur in solchen Ausnahmefäl-
len, wenn Betriebsstörungen an Gasgerä-
ten sich nicht vermeiden lassen, kann der
Gasströmungswächter wieder ausgebaut
werden. In diesen Fällen muss aber die Gas-
installation mit passiven Maßnahmen ent-
sprechend den Vorgaben des DVGW-
Arbeitsblatts G 600 B gesichert werden.

Geänderte Auswahltabelle 4b gemäß
DVGW-Rundschreiben G 07/04

Dieser dreiseitige Erfassungsbogen
muss beim Ausbau eines Gasströ-

mungswächters ausgefüllt und an
das GWI in Essen geschickt werden



Außerdem muss ein Erfassungsbogen (in
Einvernehmen mit dem Gasversorgungs-
unternehmen) mit den Bauteil- und Anla-
gendaten ausgefüllt und zur Auswertung
an das GWI Gaswärme-Institut in Essen ge-
sendet werden. Damit wird auch zur eige-
nen Sicherheit der SHK-Fachbetriebe do-
kumentiert, dass keine aktive Maßnahme
gegen Manipulationseingriffe möglich war.
Eine Fotokopie des Erfassungsbogens soll-
te an den jeweils zuständigen SHK-Lan-
desfachverband zur Kenntnis gesendet
werden.

Aufwandsentschädigung 
für Fachbetriebe

Von ZVSHK und DVGW wurde vereinbart,
dass für die erfolgte Störungsbeseitigung,
den Ausbau des Gasströmungswächter und
das Ausfüllen des Erfassungsbogens eine

Aufwandsentschädigung von 150 Euro
einschließlich Mehrwertsteuer gezahlt wird.
Diese Regelung ist bis zum 31. Januar 2005
vorgesehen. Der ausgefüllte Erfassungs-
bogen mit der Rechnung können zusam-
men an das GWI gesendet werden. Beim
DVGW ist eine Meldestelle für Fragen bei
Betriebsstörungen mit Gasströmungswäch-
tern oder zum Ausfüllen des Erfassungsbo-
gens eingerichtet (mobil: 01 62/9 75 49 73).
Sollte sich wider Erwarten die Anzahl der 
gemeldeten Betriebsstörungen trotz der 
Regelwerksänderungen bis Jahresbeginn
2005 erhöhen, wird über die weitere Vor-
gehensweise mit den Interessenskreisen ei-
ne Entscheidung herbeigeführt und der
Fachöffentlichkeit bekannt gegeben.

Diese Regelwerksänderung, die mit dem
DVGW-Rundschreiben G 07/04 vom 15.
November erfolgte, stellt eine Interims-

lösung für den Einbau des nach Regelwerk
geforderten Gasströmungswächter bzw.
Druckregelgerät mit integriertem Gasströ-
mungswächter bis zur Veröffentlichung der
neuen DVGW-TRGI (voraussichtlich 2006)
dar. Für Fachbetriebe hat der ZVSHK eine
Kundeninformation erstellt, in der dem
Kunden die Ursache für die Betriebsstörung
mit der neuen Gassicherheitstechnik erklärt
und so auf das Verständnis des Kunden ge-
setzt wird.
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